
Über diese verfassungsrechtlichen Bedenken hinaus ist die 
Deutsche Soziale Union der Auffassung, daß die ersten frei ge
wählten Abgeordneten der Volkskammer die Entscheidung ih
rer Wähler nicht beugen dürfen. Die Abgeordneten der DSU füh
len sich politisch, rechtlich und moralisch den Bedingungen ver
pflichtet, unter denen wir alle gewählt worden sind. Wir fühlen 
uns an den klaren Auftrag der Wähler gebunden. Dieser Auftrag 
erging wesentlich an die politischen Parteien in der DDR.

Weil wir glauben, daß kein Abgeordneter das Recht hat, sich 
über diesen Auftrag hinwegzusetzen und seine Partei zu wech
seln, ohne die Konsequenz zu ziehen und den Mut zu haben, sein 
Abgeordnetenmandat aufzugeben, lehnen wir dieses Ände
rungsgesetz ab.

(Beifall bei der DSU und vereinzelt bei der SPD)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Würden Sie eine kurze Frage beantworten?

Poppe (Bündnis 90/Grüne):

Herr Abgeordneter Schwarz! Sind Sie sich dessen bewußt, daß 
die bisherige Regelung, die also jetzt hiermit geändert werden 
soll, genau dem politischen Denken der Vergangenheit ent- 
prach, nach dem nämlich eine politische Partei in der Lage ist, 

'"'Äbgeordete beliebig zurückzuziehen und neue per Vorstandsbe
schluß einzusetzen?

Und sind Sie nicht der Meinung, daß der von Ihnen zitierte Ar
tikel 38 des Grundgesetzes eben genau die Rechte der Abgeord
neten berührt, daß nämlich dem freien Mandat des einzelnen Ab
geordneten der Vorrang erteilt wird gegenüber den parteipoliti
schen Interessen?

Und schließlich noch die Frage: Wie wollen Sie dann zum Bei
spiel feststellen, ob der Wechsel von Abgeordneten oder das Ver
lassen ihrer Fraktion oder das Verlassen ihrer Partei nicht viel
leicht sogar gerade auch ein Ausdurck des Willens derjenigen 
Wähler ist, die diese Personen gewählt haben?

Schwarz (DSU):

Ich würde Ihnen so antworten, daß es unter den Bedingungen, 
die dann eines Tages hier in diesem Lande, also in ganz Deutsch
land herrschen, dann tatsächlich so gehandhabt werden müßte. 
Da gebe ich Ihnen recht. Aber unter den Bedingungen, die wir 
zur Zeit haben - und wir gehen aus vom 18.3.1990 wurde die 
^Volkskammer in der jetzigen Zusammensetzung gewählt. Und 
damals konnte nach dem bekannten Wahlgesetz und dem Status 
der Abgeordneten jeder Wähler vertrauen, daß es zumindest für 
die Dauer einer Legislaturperiode Gültigkeit hat. Und von die
sem Verständnis gehen wir aus. So war es damals, so haben die 
Wähler uns gewählt, und da haben sie nicht berücksichtigt, daß 
der eine oder der andere aus irgendwelchen Gründen die Partei
enlandschaft wechselt.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Eine weitere Frage!

Dr. E s s 1 e r (CDU/DA):

Herr Abgeordneter! Sind Sie sich dessen bewußt, daß wir diese 
Änderung im Ausschuß im Konsens getroffen haben, also auch 
mit der Stimme Ihrer Partei?

Schwarz (DSU):

Nein, ich bin mir dessen nicht bewußt, aber ich weiß, daß auch 
wir über diese ganze Geschichte ausführlich und intensiv gerun

gen haben, und wir waren in großer Mehrheit der Meinung, die 
ich hier zum Ausdruck brachte. Wir sind einfach dafür, ich kann 
es nur so deutlich sagen. Der Wähler muß Verständnis bei uns, 
oder wir müssen beim Wähler Verständnis wecken dafür, daß er 
die Volkskammer so gewählt hat, wie sie hier ist, nicht, wie sie 
sich in parteitaktischen Erwägungen verschiebt.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Gibt es noch eine Frage? - Ja, bitte.

Natzius (SPD):

Herr Abgeordneter! Sehen Sie und Ihre Partei, die Deutsche 
Soziale Union, nicht auf diesem Felde eine Chance, der deut
schen Einheit, die wir ja alle und so schnell wie möglich wollen, 
einen schönen Schritt entgegenzukommen, indem wir das freie 
Mandat des Abgeordneten festschreiben?

Schwarz (DSU):

Wissen Sie, die Fragen wiederholen sich jetzt. Es wird wunder
schön sein, wenn wir dann das einheitliche Deutschland haben, 
das einheitliche Parlament. Aber es ist nicht gut für diese Phase, 
die wir jetzt als Übergang erleben, denn dieses Parlament liegt 
ja, wenn man es genau nimmt, in den letzten Zügen und wird im 
Dezember im Prinzip sein Leben aushauchen.

(Dr. Heltzig, SPD: Vielleicht Ihre Fraktion!)

(Heiterkeit und Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 
Das Präsidium schlägt vor, daß dieser Antrag des Ausschusses 
für Wahlprüfung, Geschäftsordnung und Immunität, Drucksa
che Nr. 130, zur Federführung an den Rechtsausschuß und zur 
Mitberatung an den Ausschuß für Wahlprüfung, Geschäftsord
nung und Immunität überwiesen wird.

Wer dieser Überweisung zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Wer ist dagegen? 10 Gegenstimmen. Wer ent
hält sich der Stimme? - Einige Stimmenthaltungen. Damit ist die 
Überweisung so beschlossen. - Zur Geschäftsordnung?

(Zwischenruf: Nein, ich bitte darum, daß man das auch an den 
Verfassungsausschuß überweist, weil es verfassungsändernd ist.)

Es ist zusätzlich die Überweisung an den Verfassungsaus
schuß beantragt worden. Wünscht dazu jemand das Wort? - Ja, 
bitte schön, der Abgeordente Poppe.

Poppe (Bündnis 90/Grüne):

Die Verfassung, die damit geändert würde, besitzen wir nicht. 
Es gibt allerdings das Grundgesetz der Bundesrepublik, was 
eben in dem besagten Artikel 38 geändert würde, würde man 
dort so einen Vorschlag im Sinne der DSU unterbringen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Das war ein Votum gegen einen solchen Über
weisungsvorschlag.

Wer möchte, daß dieses Gesetz zusätzlich an den Verfassungs
ausschuß überwiesen wird, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Wer ist dagegen? Das ist eindeutig die Mehrheit. Damit ist die 
Überweisung an den Verfassungsausschuß abgewiesen. Weitere 
Überweisungsanträge sehe ich nicht.
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